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Wettbewerb und Antitrust in Unterhaltungsmärkten 
 

Oliver Budzinski#, Sophia Gaenssle* & Nadine Lindstädt-Dreusicke∆♦ 

 

Abstract: Dieser Beitrag fasst die ökonomischen Besonderheiten von Unterhaltungsmärkten 

zusammen und legt dabei einen besonderen Fokus auf Digitalisierungseffekte. Dabei werden 

die Aspekte Erfahrungsgüter und Qualität, Fixkostendegression & Güterheterogenität, Super-

stareffekte, die Rolle (digitaler) Medien, sowie Preis- und Geschäftsmodelle diskutiert. Ein we-

sentliches Ergebnis der Betrachtung ist, dass Unterhaltungsmärkte im digitalen Zeitalter anfäl-

lig werden für typische Wettbewerbsbeschränkungen in digitalen Ökosystemen. Die Autoren 

unterstreichen diesen Befund mit einer Auswahl an relevanten und aktuellen Wettbewerbsprob-

lemen und -fällen. Dabei zeigt sich, dass (i) die prowettbewerbliche Wirkung der Digitalisie-

rung auf Medienmärkte fragil ist und des aktiven wettbewerbspolitischen Schutzes bedarf, (ii) 

nicht-horizontale Verflechtungen in digitalen Ökosystemen erhebliche Anreize zu behinde-

rungswettbewerblichen Strategien wie Selbstbevorzugung, Monopolisierung und Raising Ri-

vals Costs mit sich bringen und (iii) bisher funktionierende Abhilfemaßnahmen unter den Rah-

menbedingungen digitalisierter Medien- und Unterhaltungsmärkte wohlfahrtssenkende Wir-

kungen entfalten können. Daher bedarf es einer Modernisierung der Wettbewerbsordnung für 

die Unterhaltungsindustrien. 

Keywords: Wettbewerb, Antitrust, Unterhaltungsindustrien, Entertainment, Wettbewerbsord-

nung, digitale Medienmärkte, Medienökonomik, Kulturökonomik, Streaming, Sport und Me-

dien 

JEL-Codes: L82, Z10, L40, K21, L83, L86, L10, Z20 

  

                                                 
#  Prof. Dr., Fachgebiet Wirtschaftstheorie, Institut für Volkswirtschaftslehre und Institut für Medien und Mobil-

kommunikation (IMMK), Technische Universität Ilmenau, Email: oliver.budzinski@tu-ilmenau.de. 
*  Fachgebiet Wirtschaftstheorie, Institut für Volkswirtschaftslehre, Technische Universität Ilmenau, Email: so-

phia.gaenssle@tu-ilmenau.de. 
∆  Professorin für Media Management und Marketing, Fakultät für Wirtschaft und Recht, Hochschule Pforzheim, 

Email: nadine.lindstaedt-dreusicke@hs-pforzheim.de. 
♦  Dieser Beitrag erscheint in: O. Budzinski, J. Haucap, A. Stöhr & D. Wentzel (Hrsg.), Zur Ökonomik von Sport, 

Entertainment und Medien – Schnittstellen und Hintergründe, Berlin: DeGruyter 2021. Die Autoren danken 
den Teilnehmern des 53. Forschungsseminars Radein (Februar 2020) für wertvolle Hinweise zu einer früheren 
Version dieses Beitrages.  



 

3 
 

1. Einleitung 

Jeder Mensch kommt täglich mit einer Vielzahl von Unterhaltungsinhalten in Berührung – das 

Lesen eines spannenden Buches, der Besuch eines Konzertes oder einer Theateraufführung, 

Binge-Watching der Lieblingsserie auf Netflix & Co., die Bundesliga Spiele am Wochenende 

auf Sky oder Dazn, der Konsum von Podcasts, das Folgen angesagter Influencer auf YouTube 

und Instagram oder aber die neueste Hashtag-Challenge auf TikTok – die Liste könnte unend-

lich fortgeführt werden. Folglich weisen Unterhaltungsmärkte eine hohe ökonomische Rele-

vanz auf. Gemäß PricewaterhouseCoopers (PwC 2019) erzielte die Branche in Deutschland im 

Jahr 2018 einen Gesamtumsatz in Höhe von € 53 Milliarden und konnte im Vergleich zum 

Vorjahr um 1 Prozent zulegen, wofür sich insbesondere die digitalen Angebote verantwortlich 

zeigten.1 Für 2023 wird ein Umsatzvolumen in Höhe von € 57,3 Milliarden prognostiziert und 

somit ein weiteres Wachstum erwartet (Ballhaus 2019).  

Laut ebenfalls von PwC erhobenen Daten lagen die weltweiten Umsätze der Unterhaltungs- 

und Medienbranche im Jahr 2019 bei US$ 2,1 Billionen und sollen prognostiziert bis 2024 auf 

US$ 2,5 Billionen ansteigen (Statista 2020a). Innerhalb der einzelnen Teilsegmente der (medi-

engebundenen) Unterhaltungsindustrien lassen sich klare Unterschiede ausmachen und spezi-

fische Wachstumstreiber identifizieren. Bereits seit einigen Jahren haben insbesondere die klas-

sischen Printmedien zu kämpfen, während die digitalen Angebote sehr gut performen. Die Vi-

deospielindustrie zeichnet sich als umsatzstärkste Unterhaltungsindustrie mit einem weltweiten 

Umsatz von US$ 145,7 Milliarden im Jahr 2019 aus und soll laut Experten auch in den kom-

menden Jahren weiterwachsen – die Branche hat aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 

noch einmal stark zulegen können (Bocksch 2020). Auch in Deutschland sind die digitalen Seg-

mente Wachstumstreiber wie Virtual Reality, E-Sport, Internetvideos, Videospiele sowie die 

Online-Werbung (Ballhaus 2019: 16). Im Bereich der Internetvideos ist seit Jahren eine hohe 

Dynamik zu erkennen. Lagen die Umsätze im Video-on-Demand (VoD) Segment2 für Deutsch-

land im Jahr 2017 noch bei € 1.346 Mio., stiegen Sie im Jahr 2019 bereits auf € 1.931 Mio. und 

sollen prognostiziert im Jahr 2025 bei € 4.203 Mio. liegen (Statista 2020d). Im Vergleich dazu 

lagen die Umsätze im VoD-Segment weltweit im Jahr 2019 bei € 49.694 Mio. mit einer Prog-

nose für 2025 in Höhe von € 112.074 Mio. (Statista 2020e). Den positiven Entwicklungen fol-

gend lassen sich in den letzten Jahren umfassende Aktivitäten in diesem Segment beobachten 

                                                 
1  Die hier betrachteten Segmente sind: Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Kino, Fernsehen, Internetvideo, Musik, 

Radio und Podcast, Videospiele, E-Sport, Virtual Reality, Lineare TV-Werbung, Onlinewerbung, sowie Au-
ßenwerbung und Datenkonsum (PwC 2019). 

2  Das VoD Segment umfasst hierbei: SVoD (subscription-based VoD), TVoD (transaction-based VoD) und EST 
(electronic-sell-through) (Statista 2020e) – also ohne werbefinanzierte Dienste wie YouTube. 
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– sei es durch Markteintritte oder steigende Investitionen für Eigenproduktionen (siehe hierzu 

auch Abschnitt 3.1). Betrachtet man einen einzelnen Video-Dienst wie YouTube, wird deutlich, 

welche ökonomische Bedeutung dieser für einen Wirtschaftsstandort wie Deutschland hat. Laut 

einer Studie von Oxford Economics sind rund 25.000 Arbeitsplätze in Deutschland mit der 

Videoplattform verknüpft; ferner trägt YouTube mit seinem Ökosystem knapp € 775 Mio. zum 

deutschen BIP bei – bei rund 47 Mio. Erwachsenen, die YouTube jeden Monat in Deutschland 

erreicht (Herrmann 2020). Dies macht es zum meist genutzten Video-on-Demand-Dienst in 

Deutschland (Lindstädt-Dreusicke & Budzinski 2020; Budzinski, Gaenssle & Lindstädt-Dreu-

sicke 2020). 

Bedingt durch technologische Entwicklungen, insbesondere anhaltende Digitalisierungsten-

denzen und Medienkonvergenz, sind diese Entwicklungen natürlich stark von den Konsumen-

ten und ihrer Nachfrage für verschiedene Unterhaltungsinhalte getrieben. Laut der ARD/ZDF 

(2020) ist die Mediennutzung3 in Deutschland seit 1964 im Zeitverlauf insgesamt gestiegen, 

wenngleich sich die Werte seit 2015 stabilisieren (durchschnittliche Nutzungsdauer brutto pro 

Tag: 9:27 Stunden); die Parallelnutzung der Medien liegt bei knapp 80 min./Tag. Innerhalb der 

jüngeren Alterssegmente (14-29 Jahre) lassen sich sowohl bei der allgemeinen Mediennutzung 

als auch bei der Parallelnutzung nochmals höhere Werte verzeichnen, wobei interessant ist, dass 

die Brutto-Nutzungszeit stärker ansteigt als die Netto-Nutzungszeit, was impliziert, dass mehr 

Inhalte parallel genutzt werden und sich somit der Wettbewerb der Anbieter von Unterhaltungs-

medien um Zeit und Aufmerksamkeit der jungen Nutzer verstärkt (Breunig, Handel & Kessler 

2020). Auch weiterhin gilt, dass die Tagesreichweiten von Bewegtbild und Audio die der Text-

medien überbieten, wobei der Anteil der Bewegtbildnutzung noch mal angestiegen ist 

(ARD/ZDF 2020: 3, 8). Insbesondere bei der jungen Zielgruppe ist eine klare zeit- und ortssou-

veräne Nutzung von sowohl Online-Bewegtbildinhalten (Video-on-demand Dienste à la Y-

ouTube, Netflix, Mediatheken) als auch Online-Audioinhalten (Audio-on-demand Dienste à la 

Spotify) zu beobachten (ARD/ZDF 2020; Breunig, Handel & Kessler 2020).   

Das steigende Bedürfnis nach zeit- und ortssouveräner Mediennutzung wird durch die breite 

Verfügbarkeit von und die hohe Ausstattung der Bevölkerung mit mobilen Endgeräten (v.a. 

Smartphones) forciert und lässt die internetbasierte Nutzung von Unterhaltungsinhalten weiter 

ansteigen. So konnten in den letzten Jahren steigende Nutzungszahlen in den Bereichen ver-

                                                 
3  Betrachtet werden seit 2020 die Kategorien Audio, Video, Text, wobei das Internet auch das nicht-mediale 

Internet mit Bereichen wie Gaming, Kommunikation oder Shopping umfasst (ARD/ZDF 2020). 
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schiedener onlinebasierter Unterhaltungsinhalte à la Podcasts, Social Media oder Streaming-

dienste beobachtet werden: Nach einer Bitkom-Studie nutzen in Deutschland im Jahr 2020 be-

reits 33% der Befragten hin und wieder Podcasts, während es vier Jahre zuvor erst 14% waren 

(Statista 2020b: 4). Durch die Corona-Pandemie hat dieser Bereich noch einmal einen weiteren 

Wachstumsschub erhalten. Da viele Podcasts bislang für den User (noch) kostenfrei sind, er-

scheint der Markt auch für die werbetreibende Seite interessant. Während in den USA im Jahr 

2019 laut IAB (Internet Advertising Bureau) und PwC schon knapp US$ 678 Mio. in Podcast-

Werbung investiert wurden, waren es in Deutschland gerade einmal Umsätze von rund € 71 

Mio. (von Fraunberg 2020). Social Media Plattformen wie Instagram und TikTok konnten in 

den letzten Jahren ebenfalls hohes Wachstum unter ihren Nutzern verzeichnen (Statista 2020c; 

Milz 2020). So meldete das erst im Jahr 2016 gegründete Unternehmen TikTok im September 

2020, dass der Dienst in Europa mittlerweile über 100 Millionen aktive Nutzer aufweist, wäh-

rend er weltweit (Stand: Februar 2020) 800 Millionen aktive Nutzer verzeichnet (Marx 2020). 

Die hohe Nutzung, welche ebenfalls in Corona-Zeiten noch mal zulegen konnte, macht den 

Dienst mittlerweile auch für werbetreibenden Unternehmen attraktiv – bekannte Unternehmen 

wie BMW, OTTO, Punica und Zalando bespielen den Dienst um jüngere Zielgruppen zu errei-

chen (Zunke 2020).  

Teilweise wird sogar argumentiert, dass sich das Internet überhaupt erst durch und mit Hilfe 

von Entertainmentinhalten durchgesetzt hat (Noam 2016), was indirekt noch weiter die ökono-

mische Wichtigkeit der Unterhaltungsindustrie unterstreicht. Trotz dieser Relevanz wird sie in 

der ökonomischen Literatur jedoch vergleichsweise stiefmütterlich behandelt. In diesem Bei-

trag arbeiten wir in Abschnitt 2 basierend auf den Eigenschaften von Unterhaltungsgütern und 

den Besonderheiten ihrer Medienbindung heraus, welche spezifischen Wettbewerbsprobleme 

sich insbesondere in digitalen Unterhaltungsmärkten ergeben können. Anschließend diskutie-

ren wir in Abschnitt 3 eine Auswahl aktueller Antitrustfälle, in welchen die speziellen ökono-

mischen Eigenschaften von Unterhaltungsindustrien eine relevante Rolle spielen, bevor wir in 

Abschnitt 4 die wichtigsten Implikationen zusammenfassen. 

 

2. Ökonomische Besonderheiten von Unterhaltungsmärkten 

Innerhalb der Wirtschaftswissenschaften sind die Gebiete der Medienökonomik und der Kultu-

rökonomik gut etabliert, mit eigenen Fachzeitschriften, Vereinigungen und Konferenzen.4 Die 

                                                 
4  Beispielhaft können hier genannt werden: die Association of Cultural Economics International, die World Me-

dia Economics and Management Conference, das Journal of Cultural Economics, das Journal of Media Eco-
nomics oder das Creative Industries Journal. 
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Stichworte Unterhaltungsökonomik bzw. Entertainment Economics liefern hingegen in den 

einschlägigen Datenbanken typischerweise nur wenige Treffer zu allgemeinen Titeln (Ausnah-

men sind aber beispielsweise Andersson & Andersson 2006; Pannicke 2018; Vogel 2020). Aber 

es existiert freilich eine Menge an industriebezogenen Beiträgen, die einzelne Unterhaltungs-

märkte analysieren, was angesichts der umfassenden Vielfältigkeit an Unterhaltungsmöglich-

keiten auch durchaus angemessen erscheint. Konsumenten fragen zu Unterhaltungszwecken 

audiovisuelle Inhalte wie u.a. Spielfilme, YouTube Videos, Netflix-Serien, Fernsehshows, 

Sportübertragungen, Konzerte und Theatervorführungen, Audioinhalte wie bspw. Mu-

sikstreaming, Hörspiele und Podcasts, Leseinhalte wie bspw. Magazine, Bücher und E-Books, 

Eventinhalte wie bspw. Festveranstaltungen, Kirmes, Festivals, Bars und Clubs und vieles an-

deres mehr nach.5 Die große Diversität der Güter und Märkte innerhalb der Unterhaltungsin-

dustrie impliziert, dass jede Beschreibung ihrer ökonomischen Eigenschaften und Besonder-

heiten unvollständig bleiben muss und nicht alle in gleichem Maße erfasst. Dennoch lassen sich 

eine Reihe von Eigenschaften identifizieren, die zum einen eine Vielzahl an Unterhaltungsgü-

tern und -märkten betrifft und zum anderen relevant für den wirksamen Wettbewerb auf diesen 

Märkten ist. Zu diesem Zweck können moderne Erkenntnisse der Medienökonomik (inter alia, 

Dewenter & Rösch 2015; Budzinski & Kuchinke 2020), der Kulturökonomik (inter alia, Gins-

burgh & Throsby 2006, 2014; Towse 2019; Towse & Hernandez 2020) und der allgemeinen 

Industrieökonomik (inter alia, Belleflamme & Peitz 2015) kombiniert werden. 

 

2.1  Erfahrungsgüter & Qualität 

Typischerweise handelt es sich bei Unterhaltungsgütern um Erfahrungsgüter. Der Unterhal-

tungsnutzen eines Inhaltes, wie beispielsweise eines Films, erschließt sich erst während des 

Konsums und damit nach dem Kauf des Gutes. Die Qualität eines Unterhaltungsgutes ist dabei 

der individuelle Unterhaltungsnutzen, welcher subjektiv ist (also nicht von anderen als dem 

Individuum selbst beurteilt werden kann) und sich interpersonal unterscheiden kann. Ob ich 

mich unterhalten fühle, ist weder objektiv bestimmbar noch sicher vorherzusehen.6  

                                                 
5  Beiträge, die einzelne dieser Unterhaltungsformen aus ökonomischer Sicht analysieren, wären beispielsweise, 

jeweils inter alia, für die (Spiel-)Filmindustrie Frank (1993), Haucap (2006), Gaenssle et al. (2019), Gaenssle 
(2021), für Streamingmärkte Aguiar & Waldfogel (2018, 2020), McKenzie et al. (2019), Budzinski, Gaenssle 
& Lindstädt-Dreusicke (2020), für Büchermärkte Reimers & Waldfogel (2017); für Hörspielmärkte Gaenssle 
& Kuchinke (2020), für Online-Games Banks & Cunningham (2013), Schüler & Pascha (2020), für Adult 
Entertainment West & Orr (2007), Zhang, Weidner & Broll (2017), für Reality-TV Schüller et al. (2014), oder 
für Social Media Stars Gaenssle & Budzinski (2020), Budzinski & Gaenssle (2020). 

6  Vgl. ausführlicher zur Subjektivität und verschiedenen Dimensionen der Qualität von Unterhaltungsgütern 
Budzinski et al. (2020). 
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Erfahrungsgüter werden typischerweise einerseits gegen Such- und Inspektionsgütern, bei de-

nen die Qualität des Gutes vor dem Kauf erfassbar ist, und zum anderen gegen Vertrauensgüter, 

bei denen die Qualität des Gutes auch nach dem Konsum nicht (ohne weiteres) beurteilt werden 

kann, abgegrenzt (Nelson 1970; Wolinsky 1995). Unterhaltungsgüter können Inspektions-

gutcharakter aufweisen, wenn dasselbe Unterhaltungsgut mehrfach konsumiert wird, ohne dass 

sich der Unterhaltungsnutzen signifikant und nicht-antizipiert verändert. Zwar weiß der Kon-

sument genau, was ihn bei dem wiederholten Anschauen desselben Films erwartet, jedoch 

dürfte in vielen Fällen gerade dieses Wissens den Unterhaltungsnutzen senken. Ein deutliches 

Beispiel hierfür wären Sportübertragungen: das zweite Schauen desselben Fußballspiels wird 

den meisten Konsumenten kaum noch Unterhaltungsnutzen stiften, weil gerade die Unsicher-

heit über den Ausgang des sportlichen Wettbewerbs (die sogenannte „uncertainty of outcome“) 

einen wesentlichen Unterhaltungsnutzen (Spannung) darstellt. Serien und Sequels oder auch 

Kriminalfilme (wie auch Kriminalromane) wären ein ähnliches Beispiel. Dem steht nicht ent-

gegen, dass sich manche Konsumenten einen Film vielleicht mehrmals anschauen, gerade weil 

sie antizipieren können, welcher (wenn auch gegenüber dem erstmaligen Schauen möglicher-

weise deutlich reduzierter) Unterhaltungsnutzen sie erwartet. Bei anderen Unterhaltungsgütern 

kann der Inspektionscharakter deutlich stärker ausgeprägt sein: So dürfte der maximale Unter-

haltungsnutzen eines Musikstückes oftmals nicht beim Ersthören entstehen – auch wenn natür-

lich bestimmte Lieder auch nerven können, wenn man sie zu oft gehört hat.7 Im Gegenteil, der 

Unterhaltungsnutzen des wiederholten Konsums kann durchaus steigend und antizipierbar sein, 

wie bei Lieblingsliedern, die man immer wieder gerne und immer lieber hört oder die unsterb-

liche Musik aus der jeweiligen eigenen Jugend, die einen nostalgisch in der Vergangenheit 

schwelgen lässt. Zumindest für den Erstkonsum dürfte allerdings der Erfahrungsgutcharakter 

überwiegen. Hingegen handelt es sich bei Unterhaltungsgütern typischerweise nicht um Ver-

trauensgüter. Anders als beispielsweise bei Gütern wie Nachrichten oder politischen Analysen, 

bei denen auch nach Konsum erhebliche Unsicherheit über ihre (inhaltliche) Qualität bestehen 

kann (aber nicht muss), weiß der Konsument nach Konsum des Unterhaltungsgutes, ob er sich 

unterhalten gefühlt hat und kann dementsprechend die Unterhaltungsqualität einschätzen.  

Märkte mit Erfahrungsgutcharakter sind durch unvollkommene Informationen gekennzeichnet. 

Wenn dies nur eine Marktseite betrifft oder die Unvollkommenheit die Angebots- und die 

Nachfrageseite sehr asymmetrisch betrifft, liegen Informationsasymmetrien vor, welche die 

Funktionsfähigkeit des Marktes einschränken können (Akerlof 1970; Budzinski & Kuchinke 

                                                 
7  Zu Verdrossenheitsphänomenen bei übermäßiger Konfrontation mit bestimmten Inhalten siehe Kuhlmann, 

Schumann & Wolling (2014); Schumann (2018). 
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2020). Im Falle von Unterhaltungsmärkten stehen den Ex-Ante-Informationsmängeln der 

Nachfrager jedoch im Regelfall ebensolche Informationsmängel auf der Anbieterseite gegen-

über. Mit Blick auf Märkte für audiovisuelle Inhalte wird dies sogar als zentrales Charakteris-

tikum der Angebotsseite betrachtet (Caves 2003; Gaenssle 2021). Ob ein Film oder ein Musik-

stück oder ein anderes Unterhaltungsgut dem Konsumenten gefallen wird, also ihm individuell 

Unterhaltungsnutzen stiftet, ist ex ante für die Produzenten nicht vorhersagbar, so dass Unter-

haltungsmärkte zwar typischerweise durch Informationsmängel gekennzeichnet sind, diese 

aber regelmäßig nicht zu strategisch ausnutzbaren Informationsasymmetrien führen. Dahinge-

hend unterscheiden sich Unterhaltungsmärkte von Nachrichtenmärkten, auf denen der Vertrau-

ensgutcharakter wohlfahrtsschädliche Informationsasymmetrien generieren kann. 

 

2.2  Fixkostendegression & Güterheterogenität 

Die Kostenstruktur vieler Unterhaltungsmärkte ist dadurch gekennzeichnet, dass die Erstellung 

des Originals (der sogenannten „ersten Kopie“) mit deutlich höheren Kosten verbunden ist als 

die Erstellung weiterer Kopien (sogenannter First-copy-cost Effekt). Die hohe Beeinflussung 

der Kostenstruktur durch diese Fixkostendegression ist dabei auch bereits kennzeichnet für tra-

ditionelle Unterhaltungsmärkte wie Kino- und Fernsehfilme, (gedruckte) Bücher, (auf Vinyl 

oder CD gepresste) Musik, usw. (Grau & Hess 2007; Doyle 2016). Die Kosten der Erstellung 

des Manuskriptes oder der Komposition und Einspielung eines Musikstückes (inklusive der 

kreativen Leistung ihrer zugrundeliegenden Ideenschöpfung) sind für die Kostenstruktur meist 

gewichtiger als die laufenden Kosten des Druckens oder Kopierens. Die Digitalisierung der 

Unterhaltungsindustrien verstärkt diesen Effekt nochmals in erheblicher Weise: die Kosten ei-

ner weiteren Kopie eines digitalen Unterhaltungsgutes (bspw. eines digitalen Videos, E-Books 

oder einer MP3-Musikdatei) nähern sich dem Wert null an (Shapiro & Varian 1999; Waldfogel 

2018). 

Allerdings wäre es nicht korrekt, aus dem First-Copy-Cost Effekt darauf zu schließen, dass 

digitale Unterhaltungsmärkte zu natürlichen Monopolen tendieren würden. Zu den Bedingun-

gen eines natürlichen Monopols zählt neben der Subaddivitität der Kosten im relevanten Be-

reich der Gesamtmarktmenge auch die Homogenität des Gutes (Baumol 1977). Im Gegensatz 

dazu stellen Unterhaltungsmärkte typischerweise Märkte mit sehr heterogenen Gütern dar, so 

dass sich der Konsum der allermeisten Nachfrager auf immer wieder anders ausgestaltete Güter 

von immer wieder neuen Anbietern bezieht. Diese extreme Heterogenität könnte in Verbindung 

mit exklusiven Verwertungsrechten der kreativen Schöpfer (im Rahmen des Urheberrechtes) 
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sogar zu dem Gedanken führen, die einzelnen Unterhaltungsprodukte seien institutionelle Mo-

nopole. Doch auch hier ist Vorsicht geboten: exklusive Rechte an einem konkreten Produkt 

(einem Film, einem Musikstück, einem Kunstwerk, usw.) konstituieren in heterogenen Märkten 

nur dann ein Monopol, wenn es für die Masse der Nachfrage keine (imperfekten) Substitute 

gibt. Dies ist aber regelmäßig bei Unterhaltungsgütern nicht gegeben. So besteht zwar an einem 

konkreten Kriminalroman X ein exklusives Urheberrecht, damit geht jedoch wohl kaum Mo-

nopolmacht einher. Vielmehr dürfte es aus der Sicht der Masse der Nachfrager (imperfekte) 

Substitute in Form anderer Kriminalromane (oder auch ganz anderer Unterhaltungsgüter) ge-

ben, so dass jede Preiserhöhung für den Roman X mit einer Abwanderung eines Teils der Kon-

sumenten einhergehen dürfte. In gleicher Weise existieren auch keine Monopole für einzelne 

Popmusiklieder, die sich im Gegenteil immer schon in einem intensiven Preiswettbewerb zuei-

nander befanden und befinden. 

Im Zuge der Digitalisierung sinken die sogenannten Sampling-Kosten für viele Unterhaltungs-

güter. Vor dem Erwerb in Musikstücke oder Bücher hineinzuhören bzw. -lesen ist digital sehr 

viel einfacher möglich. Dies senkt die Qualitätsunsicherheit der Konsumenten (in Bezug auf 

den Erfahrungsgutcharakter, siehe Abschnitt 2.1), verschärft tendenziell den Wettbewerb zwi-

schen imperfekten Substituten und begünstigt flatrate- und datenbasierte Preismodelle (siehe 

Abschnitt 2.5). Insgesamt ist festzuhalten, dass die Besonderheiten der Kostenstruktur einem 

wirksamen Wettbewerb in Unterhaltungsmärkten nicht im Wege stehen. 

 

2.3  Superstareffekte 

Viele Unterhaltungsmärkte sind durch das sogenannte Superstarphänomen gekennzeichnet. Ro-

sen (1981) versteht darunter das Phänomen, dass trotz geringer Unterschiede in den Fähigkeiten 

(„Talent“) einige wenige Superstars vielfach höhere Einkommen erzielen als der Rest der (Un-

terhaltungs-) Künstler. Sie nehmen sozusagen am Einkommensmarkt eine dominante Stellung 

ein, wobei realistischerweise für jeden empirisch abgrenzbaren Unterhaltungsmarkt eher von 

einem Oligopol an Superstars auszugehen ist als von einer echten Monopolisierung (Gaenssle 

& Budzinski 2020). Aufgrund der in Abschnitt 2.2 bereits beschriebenen Heterogenität der 

Nachfrage kommt es meist nicht zu „Winner-takes-all“-Märkten, wie sie vor allem von Frank 

& Cook (2013) beschrieben werden. Stattdessen vereinigen wenige (Unterhaltungs-) Künstler 

in einem Unterhaltungsmarkt einen Großteil der Nachfrage auf sich und erzielen überproporti-

onal (im Vergleich zur Allokation der Fähigkeiten oder Talente) hohe Einkommen. Während 

Rosen (1981) tatsächlich menschliche Superstars im Auge hat, sind Superstarphänomene in der 
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Literatur auch in Bezug auf Organisationen wie Museen und Restaurants oder Unterhaltungs-

güter wie Filme identifiziert worden (umfassender Überblick: Budzinski & Gaenssle 2020, Ta-

belle 1). 

Die von Rosen (1981) vorgeschlagene Erklärung des ökonomischen Superstarphänomens lau-

tet, dass gute Talente ein schwaches Substitut für Ausnahmetalente darstellen, d.h. die Masse 

der Nachfrager will von der absoluten Spitze unterhalten werden und bereits das Zweitbeste 

trifft auf eine massiv reduzierte Zahlungsbereitschaft, selbst wenn die Talentdifferenz marginal 

ist. Diese Theorie ist jedoch mit einer Reihe von Problemen verbunden, welche insbesondere 

im Begriff und in der Messung von Talent (oder ebenso von Fähigkeiten, wenn man diesen 

Begriff bevorzugt8) begründet sind. So ist es zwar im Bereich des Sports noch recht gut mög-

lich, Talentdifferenzen zu definieren und zu messen – und tatsächlich gibt es hier empirische 

Studien, welche sogenannte Rosen-Effekte finden (Lucifora & Simmons 2003; Brandes, Franck 

& Nüesch 2008; Franck & Nüesch 2008; Prinz, Weimar & Deutscher 2012; Bryson, Rossi & 

Simmons 2014), obwohl dies bereits im Mannschaftssport keinesfalls mehr trivial ist. In vielen 

anderen Unterhaltungsbereichen wie Film, Musik, Videos, Literatur, usw. kommen Konzepte 

von Talent und Fähigkeiten schnell an ihre Grenzen: Was genau ist das Talent eines Popmusi-

kers, Schauspielers, Komikers, Krimiautors oder YouTube-Creators und wie kann man es mes-

sen? Die oben diskutierte immanente Subjektivität der Unterhaltungsqualität und die damit zu-

sammenhängende Heterogenität der Geschmäcker (Präferenzen) erschwert dies in erheblicher 

Weise. So zeigen Untersuchungen zum Wahlverhalten von Zuschauern bei Musikwettbewer-

ben, dass eine Vielzahl von Faktoren das Abstimmungsverhalten beeinflussen (also den Präfe-

renzen der Nachfrager nach Unterhaltung entsprechen), darunter Aspekte wie Aussehen, 

Charme und Charisma ebenso wie Reihenfolgeeffekte (inter alia, Ginsburgh & Noury 2008; 

Spierdijk & Vellekoop 2009; Budzinski & Pannicke 2017a, 2017b; Budzinski et al. 2020), sowie 

dass die Multidimensionalität der Zuschauerpräferenzen die Wettbewerbsintensität zwischen 

den Anbietern und deren Effizienz steigert (Amegashie 2009). Zudem könnte neben dem künst-

lerischen Talent und Faktoren wie Charisma auch die Fähigkeit durchzuhalten, Phasen der Er-

folglosigkeit hartnäckig zu überstehen und immer wieder neue Inhalte bereitzustellen (bspw. 

neue Bücher oder Songs zu schreiben) einen wichtigen Faktor des „Entertainmenttalents“ dar-

stellen (Gaenssle & Budzinski 2020). 

                                                 
8  Anders als (zumindest bisher) in der Ökonomik unterscheidet man in anderen Wissenschaften zwischen Talent 

als angeboren Kompetenzen und Fähigkeiten als antrainierten Kompetenzen. Für die Zwecke der Starökono-
mik ist diese Unterscheidung – anders als beispielsweise für die Trainingswissenschaften innerhalb der Sport-
wissenschaft – allerdings nicht relevant, da es sozusagen nur auf das Ergebnis, d.h. die Performance im Markt, 
ankommt. 
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Ein Mindestmaß an Talent, Fähigkeiten oder Begabung scheint notwendig, um in Unterhal-

tungsmärkten überhaupt Erfolgspotenzial zu haben. Dies scheint jedoch in den meisten Fällen 

nicht das alleinige Kriterium des tatsächlichen Erfolgs darzustellen und nicht (allein) zu ent-

scheiden, wer in das Oligopol der Superstars Einzug erhält und wer nicht. Hierfür könnte ein 

Zusammenspiel von Erfahrungsgutcharakter, Konsumkapital und Netzwerkeffekten eine rele-

vante Rolle spielen (Adler 1985, 2006; MacDonald 1988). Demnach ziehen die Nachfrager von 

Unterhaltungsgütern über drei Kanäle Nutzen aus ihrem Konsum: 

(a) den Unterhaltungsnutzen aus dem direkten Konsum, 

(b) Nutzen daraus, sich mit anderen über das Unterhaltungsgut auszutauschen (commona-

lity effect) und 

(c) Nutzen aus dem Konsum der Berichterstattung oder weiterer Informationen und Inhalte 

über das Unterhaltungsgut. 

Die Konsumkapitaltheorie besagt dabei, dass der Nutzen aus dem Konsum bestimmter Unter-

haltungsgüter wächst, je mehr Wissen über diese Art Unterhaltungsgut vorhanden ist (Stigler 

& Becker 1977). Je mehr und je genauer man bspw. Fußballspiele (oder eine Serie im TV oder 

über Streaming) verfolgt, umso mehr weiß man über diesen Sport (diese Serie) und seine Stars 

– umso größer ist gemäß dieser Theorie der Nutzen des weiteren Konsums (Gaenssle & Kunz-

Kaltenhäuser 2020). Für den Nutzenkanal (a) bedeutet dies eine Pfadabhängigkeit: wenn be-

reits Konsumkapital zu Star X gebildet wurde, bringt der weitere Konsum von Inhalten mit Star 

X einen höheren Nutzen als jener von Inhalten alternativer Stars und somit wird der weitere 

Konsum von Star X präferiert. Dadurch wiederum wächst das Konsumkapital über Star X, so 

dass weiterer Konsum noch größere Nutzenzuwächse bringt und dem entsprechend noch stärker 

präferiert wird (snowball effect; Adler 1985).9 Unterstützt wird diese sich selbst verstärkende 

Pfadabhängigkeit durch die Risikoaversion vieler Konsumenten: aufgrund des Erfahrungs-

gutcharakters von Unterhaltungsgütern (siehe Abschnitt 2.1) präferieren risikoaverse Konsu-

menten Inhalte mit bekannten Stars gegenüber Inhalte mit ihnen noch nicht bekannten Stars 

(MacDonald 1988). Zwar weisen auch neue Inhalte von und mit bekannten Stars Erfahrungs-

gutcharakter auf, aber die Kenntnis des bisherigen Werkes reduziert die Qualitätsunkenntnis in 

unvollständiger Art und Weise, da die Qualitätsabweichung vom bisherigen Werk vermutlich 

geringer ist als die mögliche Qualitätsspanne bisher unbekannter Künstler. Alt-Konsumenten 

von Bruce Springsteen, Rihanna oder Drake werden von deren neuen Alben vermutlich mit 

                                                 
9  Dies kann bis zu suchtähnlichen Phänomenen führen (Gaenssle & Kunz-Kaltenhäuser 2020). 
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einer geringeren Wahrscheinlichkeit enttäuscht, als wenn sie ein neues Album eines ihnen bis-

her unbekannten Künstlers erwerben. Umgekehrt mag freilich auch die Wahrscheinlichkeit sin-

ken, von Altstars noch einmal so wie früher begeistert zu werden, weswegen erst das Vorhan-

densein einer gewissen Risikoaversion bei den Konsumenten zu einer Präferenz von bekannten 

Altstars über unbekannte Neulinge führt (MacDonald 1988). 

Die Nutzenkanäle (b) und (c) verstärken den konzentrationsfördernden Effekt der Konsumka-

pitalakkumulation noch um direkte Netzwerkeffekte (Katz & Shapiro 1985, 1994). Die Wahr-

scheinlichkeit, sich mit anderen über einen Star X austauschen zu können, wächst ebenso mit 

der Anzahl derjenigen, die (Inhalte über/von) denselben Star X konsumieren (Adler 1985) wie 

die Wahrscheinlichkeit, (in den Medien) auf weitere Inhalte dieses Stars zu stoßen (Adler 2006). 

Daher kann es nutzenmaximierend sein, einen Star zu präferieren, welcher von möglichst vielen 

anderen Konsumenten ebenfalls präferiert wird (bandwagon effect; Leibenstein 1950). Je stär-

ker das Gewicht der Nutzenkanäle (b) und (c) in der Nutzenfunktion eines individuellen Kon-

sumenten ist, umso stärker wird dieser Konsument dazu neigen, die bekanntesten Superstars zu 

präferieren. Naturgemäß ist auch hier die Heterogenität der Nachfrager erheblich und es gibt 

selbstverständlich Konsumenten, bei welchen (b) und (c) entweder sehr klein oder aber auf eng 

definierte Peer Groups bezogen sind, so dass ihr Konsum von Superstarphänomenen ver-

gleichsweise wenig bestimmt wird. Aber für den Massenkonsum von Unterhaltungsgütern lie-

fert die Ökonomik der Superstars einen empirisch gehaltvollen Erklärungsansatz (Budzinski & 

Gaenssle 2020, Tabelle 1). 

Eine wesentliche Implikation der Superstarökonomik für die Funktionsweise von Unterhal-

tungsmärkten ist ihr konzentrationsfördernder Effekt: die Kombination aus Konsumkapitalak-

kumulation, Risikoaversion und direkten Netzwerkeffekten begünstigt oligopolistische Markt-

strukturen, wobei die Heterogenität der Präferenzen diese Tendenzen begrenzt. Zudem gene-

riert das Zusammenwirken der drei genannten Faktoren Markteintrittsbarrieren, welche Neu-

linge benachteiligen und Altsassen (Altstars) begünstigen. 

 

2.4  Rolle der Medien 

Medien spielen für einen erheblichen Teil der Unterhaltungsgüter eine erhebliche Rolle: abge-

sehen von der – ebenfalls sehr relevanten – Live-Industrie (Konzerte, Theater, Zirkus, Events, 

etc.) werden Unterhaltungsgüter über die Medien als Transmissions- und Speicherungskanal 

von Informationen dem Publikum zugänglich gemacht. In der vordigitalen Zeit gehörten dazu 

gedruckte Magazine und Bücher, welche Geschichten transportierten, Radiosendungen über 
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Funkwellen bestimmter Frequenzbänder, welche Musik und andere Inhalte den Konsumenten 

ebenso in das Haus lieferten wie Fernsehsendungen audiovisuelle Inhalte. Die Kombination 

von Breitbandinternetzugang und Digitalisierung führt dazu, dass sich derzeit das (live oder on-

demand) Streaming von Audio- und audiovisuellen Inhalten immer mehr durchsetzt (siehe auch 

Abschnitt 3.1). Auch gibt es einen Trend weg von gedruckten Magazinen und Büchern hin zu 

magazinähnlichen Onlineinhalten und E-Books.  

Traditionelle wie moderne Medien ermöglichen den Produzenten von Unterhaltungsgütern Zu-

gang zu möglichen Konsumenten. Mit dieser Funktion geht einer gewisse Gatekeeper-Funktion 

her, welche zu einer Marktzutrittsschranke werden kann und die sich in vordigitaler Zeit vor 

allem durch zwei Elemente manifestierte: 

- Frequenzknappheit: Auf den vordigitalen Frequenzbändern war die Anzahl an Sende-

plätzen technisch begrenzt, was für Radio und TV eine natürliche Marktzutrittsschranke 

konstituierte, welche in vielen Fällen zu einer staatlich organisierten Frequenzallokation 

führte. Durch digitale Ausstrahlungstechnologien (u.a. via Kabel oder Satellit) sowie 

durch Breitbandinternet spielt das Problem der Frequenzknappheit – mit Ausnahme des 

frei empfangbaren Lokalradios – in der Gegenwart jedoch keine Rolle mehr.  

- Macht der Redaktionen: In der traditionellen Medienwelt entscheiden Redaktionen was 

gesendet oder gedruckt wird. Dieser Selektionsprozess war notwendig, da erstens die 

Menge an Inhalten (Unterhaltung plus Information) typischerweise die send- bzw. 

druckbare Menge überstieg und zweitens Knappheit der besten Sendeplätze (beispiels-

weise zur sogenannten Prime-Time am Abend, wenn das größte Publikum erreichbar 

war) bzw. der besten Druckplätze (beispielsweise auf der Titelseite) vorherrschte. Da-

mit kommt den Redaktionen traditioneller Medien Macht darüber zu, welche Inhalte 

überhaupt bzw. wann gezeigt werden. Diese Macht kann im Idealfall als Qualitätskon-

trolle genutzt werden, unterliegt aber auch kommerziellen Anreizen sowie Verzerrun-

gen, wenn Redakteure Eigeninteressen und eigene Präferenzen in den Entscheidungs-

prozess einstreuen.  

Auch diese Marktzutrittsschranke, welche mutmaßlich den Marktzutritt von Neulingen 

und von innovativen Angeboten eingeschränkt hat, ist im digitalen Zeitalter weitgehend 

erodiert. Bereits Kabel- und Satellitenfernsehen ermöglichte viel mehr Sendeplätze als 

Inhalte verfügbar waren und die wachsende Verfügbarkeit nicht-linearer On-Demand-

Angebote, bei denen die Konsumenten selbst entscheiden, wann sie welche Inhalte kon-
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sumieren (Mediatheken, Netflix, Amazon Prime, aber auch YouTube) reduziert inzwi-

schen auch die Knappheit von Prime-Time Sendeplätzen. Die Verfügbarkeit von Breit-

bandinternet ermöglicht nun sogar den direkten Zugang zum Publikum, ohne dass ein 

redaktioneller Selektionsprozess dazwischengeschaltet sein muss: jeder kann seine (au-

diovisuellen) Inhalte über Dienste wie YouTube, Instagram oder Tik Tok – oder auch 

über eigene Webseiten, Blogs, Foren, etc. – in das Internet hochladen und damit veröf-

fentlichen bzw. anbieten (inter alia, Castells 2009; Blank 2013).10 

Allerdings bedeutet die Erosion der früheren Marktzutrittsschranken und Gatekeeper nicht, dass 

im digitalen Zeitalter keine Barrieren mehr existieren würden. Zwar kann in der Tat jeder seine 

Inhalte hochladen, doch ist damit im Rahmen eines überwältigen und unstrukturierten Informa-

tionsflusses (information overload) noch kein Zugang zu einem Publikum erreicht, welches ja 

nur dann über den Konsum eines Inhaltes entscheiden kann, wenn es den betreffenden Inhalt 

überhaupt wahrnimmt. Ein erheblicher Teil der via Internet bereitgestellten Inhalte erreicht nie-

manden außer dem Inhalte-Anbieter selbst. Auch im digitalen Zeitalter ist der Zugang zum 

Publikum dabei kein Zufall, sondern erfolgt durch neuartige Gatekeeper: 

- Datenbasierte und algorithmische Such- und Empfehlungssysteme: Welche Inhalte dem 

durchschnittlichen Nutzer über die Dienste-Anbieter im Internet angeboten werden ent-

scheiden anstelle von Redaktionen algorithmenbasierte Such- und Empfehlungssysteme 

(Belleflamme & Peitz 2020; Gaenssle & Budzinski 2020; Budzinski, Gaenssle & Lind-

städt-Dreusicke 2021). Diese individualisieren sowohl die Ergebnisse und ihre Reihen-

folge zu vom Nutzer eingegebenen Suchbegriffen als auch Empfehlungen, welcher der 

jeweilige Dienst dem Nutzer zum weiteren Konsum vorschlägt. Diese Individualisie-

rung beruht auf der Auswertung personalisierter Daten des Nutzers, also beispielsweise 

seiner eigenen Konsum- und Surfhistorie (enthüllte Präferenzen) sowie Kommentare 

(und andere Posts) und Bewertungen (bspw. Likes), welche der Nutzer abgegeben hat 

(geäußerte Präferenzen). Aus diesen versucht der Dienst algorithmenbasiert sowie Mit-

hilfe von Ähnlichkeitsschätzungen und der allgemeinen Popularität von Inhalten ein in-

dividuelles Präferenzprofil zu erstellen, auf welches dann Such- und Empfehlungssys-

teme ausgerichtet werden, um den Konsum von Inhalten dieses Dienstes zu maximieren. 

Dabei kommt der Reihenfolge der Such- und Empfehlungsergebnisse eine erhebliche 

Rolle zu, denn obwohl prinzipiell sehr große Mengen an Ergebnissen gelistet werden 

                                                 
10  In diesem Zusammenhang werden mitunter die Begriffe User-Generated Content und Prosumers bzw. Pro-

sumption (und ähnliche Varianten) verwendet. Vgl. aber zur Problematik des ersten und zur mangelnden Ge-
eignetheit des zweiten Begriffes Gaenssle & Budzinski (2019: 15-18). 
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könnten, beachten die meisten Nutzer nur die ersten paar Ergebnisse (Lorigo et al. 2006; 

Pan et al. 2007; Ghose & Yang 2009). Beispiele für Dienste, die mit datenbasierten 

Such- und Empfehlungssystemen arbeiten sind YouTube, Instagram, Spotify, Netflix, 

Amazon, Tik Tok, u.v.a.m. 

Für die Konsumenten bieten diese algorithmischen Selektionssysteme den Vorteil prä-

ferenzgerechter Ergebnisse und damit einer hohen Qualität der ergänzenden Dienstleis-

tung Such- und Empfehlungssysteme (Budzinski, Gaenssle & Lindstädt-Dreusicke 

2021).11 Für Inhalte-Anbieter stellen sie gleichzeitig insofern eine Marktzutritts-

schranke dar, als dass ein effektiver Marktzutritt nicht gelingt, wenn die eigenen Inhalte 

nicht durch solche Systeme dem Publikum vorgeschlagen und empfohlen werden. Trotz 

der Individualisierung dieser Systeme entsteht sozusagen eine Knappheit an prominen-

ten Such- und Empfehlungsplätzen. Das Management der Algorithmen, also die Kunst, 

die eigenen Inhalte innerhalb dieses Systems möglichst weit nach oben zu pushen, wird 

damit zu einer wesentlichen Kompetenz von Inhalte-Anbietern (Gaenssle & Budzinski 

2020). Zwar sind die genauen Eigenschaften der Algorithmen naturgemäß (wertvolle) 

Geschäftsgeheimnisse, es ist aber davon auszugehen, dass – neben den individuell-da-

tenbasierten Elementen – populäre Inhalte systematisch eher gefunden und empfohlen 

werden als (bisher) nicht populäre Inhalte, da in der Masse gilt, dass Nutzer eine hohe 

Wahrscheinlichkeit haben, dass zu mögen, was auch andere mögen (global oder inner-

halb entsprechender Interessengruppen; Jung & Nüesch 2019). Damit werden die durch 

das Superstarphänomen ohnehin schon bestehenden direkten Netzwerkeffekte (siehe 

Abschnitt 2.3) noch erheblich verstärkt. 

- Macht der neuen Dienstleister: Über die Ausgestaltung ihrer Such- und Empfehlungs-

algorithmen aber auch über die allgemeinen Nutzungsbedingungen und Bestimmungen 

(siehe Abschnitt 3.2) kommt den „neuen“ Medien bzw. den Dienste-Anbietern eine re-

levante Macht zu: sie entscheiden, welche Inhalte die Aufmerksamkeit des Publikums 

erreichen und welche nicht. Während ein neutraler Dienst lediglich daran interessiert 

                                                 
11  Bei Unterhaltungsinhalten dürfte auch das Problem der Meinungsblasen und Echokammern nicht so schwer-

wiegend sein, wie in Bezug auf Nachrichtenmärkte. Echokammereffekte entstehen zwar auch und Konsumen-
ten werden weniger mit genrefremden Unterhaltungsinhalten konfrontiert, aber abgesehen von meritorischen 
Argumenten – „man“ (wer auch immer das ist) müsste die Unterhaltungsinhalte auch gegen die gezeigten 
Präferenzen der Konsumenten erzwingen – sind bisher kaum Theorien oder empirische Evidenz einer syste-
matischen Wirkung auf Unterhaltungsnachfrage bekannt. Negative Auswirkungen auf die Angebotsvielfalt o-
der auf die kulturelle Diversität scheint es (bisher) nicht zu geben (Waldfogel 2018; Aguiar & Waldfogel 2020). 
Vereinzelt wird allerdings ein Zusammenhang zwischen dem Konsum von Unterhaltungsinhalten und popu-
listischen Politikneigungen sowie geringerer Intelligenz diskutiert, allerdings für traditionelle Medien 
(Durante, Pinotti & Tesei 2019). Hier besteht noch Forschungsbedarf. 
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ist, die Unterhaltungspräferenzen seiner Kunden möglichst gut zu treffen und darüber 

die Konsumzeit innerhalb seines Dienstes zu maximieren, entstehen immer dann An-

reize zu Verzerrungen, wenn der Dienste-Anbieter gleichzeitig auch eigene Inhalte an-

bietet (Bourreau & Gaudin 2018; Calvano & Jullien 2018; De Cornière & Taylor 2020; 

Budzinski, Gaenssle & Lindstädt-Dreusicke 2021). Ein derart vertikal integrierter An-

bieter kann dann eigene Inhalte – beispielsweise Eigenproduktionen von Netflix oder 

Amazon – systematisch in der Reihenfolge der Such- und Empfehlungssysteme bevor-

zugen und/oder Inhalte besonders enger Konkurrenten entsprechend herabsetzen und in 

den hinteren Such- und Empfehlungssystemen „verstecken“ (sogenanntes self-preferen-

cing). Gleiches gilt, wenn vertikale Verträge zwischen Dienste- und Inhalte-Anbietern 

vorliegen, beispielsweise (und hypothetisch) Verträge zwischen den Majors der Musik-

industrie und eines großen Streamingdienstes, so dass Inhalte der Majors in Suchergeb-

nis- und Empfehlungslisten systematisch prominenter angezeigt werden als Inhalte der 

Independents. Eine gewisse redaktionelle Macht besteht demnach weiter, wenn auch 

etwas indirekter durch die Ausgestaltung der Algorithmen sowie in den Händen neuer 

Akteure. Sie wird begrenzt durch die Möglichkeiten der Konsumenten, zwischen Diens-

ten zu wählen und zu wechseln, sowie durch die Fühlbarkeit solcher selbstbevorzugen-

der Verzerrungen, denn wenn die Masse der Nutzer diese gar nicht bemerkt, bedarf es 

keiner erheblichen Marktmacht, um die Präferenzen der Nutzer in dieser Weise auszu-

beuten.12 

Insgesamt verändern digitale Medien zwar die Marktzutrittsschranken, heben sie aber nicht 

vollständig auf. Zudem verstärken sich die ohnehin auf Unterhaltungsmärkten wirkenden di-

rekten Netzwerkeffekte im digitalen Zeitalter. Hinzu kommen One-Stop-Shopping Effekte, d.h. 

Konsumenten möchten ihre Unterhaltungsinhalte gerne über einen Zugang ansteuern können 

statt multiple Zugänge zu Streamingdiensten verwalten zu müssen (siehe auch Abschnitt 3.3). 

Zu den noch offenen Fragen zählt, ob es mittelfristig bei dem derzeit dynamischen Wettbewerb 

zwischen verschiedenen Streamingdiensten (siehe Abschnitt 3.1) bleiben wird oder ob sich im 

Zeitablauf ein persistentes enges Oligopol oder gar die Dominanz eines Dienstes einstellen 

wird. Letzteres Szenario könnte auch für die Unterhaltungsproduzenten ein erhebliches Wett-

bewerbsproblem darstellen, insbesondere wenn der dominante Dienst zudem noch vertikal in-

tegriert wäre. 

                                                 
12  Es gehört zu den allgemeinen Merkmalen der Digitalwirtschaft, dass Ausbeutungs- und Verdrängungspoten-

ziale weniger stark an das Vorliegen marktbeherrschender Stellungen gebunden sind als dies traditioneller-
weise angenommen wird (inter alia, Bougette, Budzinski & Marty 2019; Budzinski, Gaenssle & Stöhr 2020a, 
2020b). 
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2.5  Preis- und Geschäftsmodelle 

Bereits bei den traditionellen Medien lassen sich unterschiedliche Geschäftsmodelle beobach-

ten. Zum einen existieren hier die gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Anstalten, die in 

Deutschland in erheblicher Weise das Radio- und TV-Senderangebot bestimmen. Daneben ha-

ben sich zwei Geschäftsmodelle privater Medien in diesen Bereichen herausgebildet: das soge-

nannte Pay-TV, welches den Konsumenten, meist per monatlicher Flatrate, seltener als Pay-

per-View, direkt für die Übertragung der Inhalte zahlen lässt und das sogenannte Free-TV, wel-

ches den Konsumenten die Inhalte unentgeltlich und werbefinanziert zur Verfügung stellt. Auch 

im digitalen Bereich lassen sich diese Geschäftsmodelle prinzipiell wiederfinden: Die 

Streamingdienste Netflix und Amazon Prime stellen ihre Dienste als Abonnement zur Verfü-

gung, welches mit einer monatlichen Flatrate bepreist wird. YouTube und Instagram hingegen 

verzichten auf einen monetären Preis, schalten aber Werbung. Spotify bietet beide Modelle an: 

einen werbefinanzierten unentgeltlichen Zugang und ein flatrate-bepreistes Premiummodell.  

Eine Besonderheit, die wohl allen Online-Diensten gemein ist, stellt das Sammeln personali-

sierter Daten der Konsumenten dar, d.h. sozusagen das Erheben eines Datenpreises. Dabei die-

nen die personalisierten Daten zum einen dazu, das Angebot auf den Kunden maßzuschneidern 

und so seine Konsumnachfrage zu maximieren (siehe Abschnitt 2.4). Zudem aber stellen die 

Daten – bzw. genauer formuliert die Analysen der Daten – eine weitere Einkommensquelle dar 

(Budzinski & Kuchinke 2020; Budzinski, Gaenssle & Lindstädt-Dreusicke 2021): 

- Zum einen können sie dazu verwendet werden, den Werbetreibenden einen gezielten 

Zugang zur Aufmerksamkeit ihrer Zielgruppe anzubieten. Datenbasierte Werbung (tar-

geted advertising) richtet die Werbung zielgenauer auf jene individuellen Konsumenten 

aus, welche vermutlich (gemäß der Datenanalyse) Präferenzen für das beworbene Gut 

haben, und sollte somit eine höhere Effektivität besitzen, was wiederum die Zahlungs-

bereitschaft der Werbetreibenden erhöht. 

- Zum zweiten können die Daten genutzt werden, um nach den Bedürfnissen Dritter Da-

tenanalysen maßgeschneidert anzufertigen. So stellt für Spotify der Verkauf solcher 

Analysen des Hörverhaltens ihrer Kunden an die Musikindustrie, welche damit ihre In-

vestitions- und Produktionsentscheidungen optimieren kann, eine erhebliche Einnah-

mequelle dar. Bei vertikal integrierten Diensten wie Netflix können die Daten natürlich 

auch zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Produktionsabteilungen ge-

nutzt werden (Gaenssle 2021). 
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Diese zusätzliche Dateneinnahmequelle kann dazu genutzt werden, den Abonnementpreis bzw. 

die Werbelast für die Kunden zu senken, um die Zahl der Nutzer zu steigern. 

Wenn Medien werbefinanzierte Modelle wählen, entwickeln sie Plattformcharakter, das heißt 

sie bedienen mindestens zwei Nachfragegruppen, welche durch indirekte Netzwerkeffekte mit-

einander verbunden sind (Rochet & Tirole 2003; Armstrong 2006). Die Plattformökonomik 

wird umfassend auf traditionelle ebenso wie auf digitale Medienmärkte angewendet (inter alia, 

Anderson & Gabszewicz 2006; Lindstädt 2010; Dewenter & Rösch 2015; Haucap & Stühmeier 

2016). Sie erklärt asymmetrische Preisstrukturen wie der Nullpreis für die Zuschauer von Free-

TV-Sendern, welcher über die Preise für die Platzierung von Werbung kreuzsubventioniert 

wird. Zudem stellen die indirekten Netzwerkeffekte – eine Nachfragegruppe profitiert von der 

Größe der anderen Nachfragegruppe – einen nachfrageseitigen Größenvorteil dar, welcher 

Konzentrationstendenzen begünstigt. Allerdings konnte bisher das Datenelement der Ge-

schäfts- und Preismodelle moderner Mediendienste noch nicht zufriedenstellend in diesen The-

orierahmen integriert werden. 

Das Plattformgeschäftsmodell steht im Medienbereich (und nicht nur dort) dem traditionellen 

Handelsgeschäftsmodell entgegen. Netflix oder Spotify (im Premiummodell) kaufen die Rechte 

für das Streaming-Angebot ihrer Inhalte von den Produzenten der Unterhaltungsgüter an und 

verkaufen sie an die Nutzer weiter. Sie organisieren ihren Streaming-Service somit nicht als 

Plattform, sondern im Grunde als klassisches Handelsgeschäft. Hingegen ist YouTube ein Bei-

spiel für das Plattformgeschäftsmodell: YouTube kauft oder produziert keine Inhalte, sondern 

stellt einen virtuellen Raum zur Verfügung, in welchen Produzenten ihrer Inhalte hochladen 

und Konsumenten sich diese Inhalte ansehen können: Produzenten fragen somit Upload-Raum 

von YouTube nach, Konsumenten Unterhaltungsinhalte – und beide zusätzliche Dienstleistun-

gen, die YouTube anbietet (Zahlungssysteme zur Verteilung der Werbeeinnahmen, Such- und 

Empfehlungssysteme, usw.). Insofern handelt es sich um künstliche Plattformen, welche nicht 

– wie bei dem ursprünglichen Beispiel für ökonomische Plattformen, nämlich Zahlungssyste-

men (Rochet & Tirole 2003) – durch die Marktbedingungen erzwungen werden, sondern stra-

tegisch seitens der Unternehmen als Geschäftsmodell gewählt werden. Das bedeutet auch, dass 

Plattformeffekte in Medienmärkten nicht unausweichlich sind. 

 

3. Wettbewerbsordnung und Wettbewerbspolitik 

Nachdem in Abschnitt 2 einige Gemeinsamkeiten moderner Unterhaltungsindustrien mit einem 

besonderen Fokus auf der Vermittlung durch digitale Medien herausgearbeitet worden sind, 
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diskutieren wir in diesem Abschnitt exemplarisch ausgewählte Fälle, welche aus unserer Sicht 

ebenso besondere wie typische Herausforderungen an die Wettbewerbsordnung und Wettbe-

werbspolitik stellen. 

 

3.1 Wettbewerb um den Streaming-Markt 

Die hohe Dynamik auf den VoD-Märkten wurde in Abschnitt 1 bereits aufgezeigt (siehe auch 

Prince & Greenstein 2017; McKenzie et al. 2019; Budzinski, Gaenssle & Lindstädt-Dreusicke 

2020). Dennoch und trotz der kürzlich erfolgten Markteintritte von Disney+, AppleTV+. Joyn 

oder HBO Max haben sich in den letzten Jahren einige wenige dominante Anbieter auf dem 

Streaming-Markt herauskristallisiert. Im Bereich des PVoD (paid-for video-on-demand; user-

finanzierte Dienste) sind hier die Dienste Netflix und Amazon Prime Video zu nennen, im 

AVoD Bereich (advertised-financed video-on-demand; primär werbefinanziert) die Plattform 

YouTube (Lindstädt-Dreusicke & Budzinski 2020). Diese Marktstellungen sind nicht nur auf 

dem deutschen Markt zu beobachten, sondern auch in den USA, UK sowie in Teilen auch in 

den skandinavischen Ländern feststellbar (Audience Project 2019).13 Bemerkenswert ist, dass 

die Spitzenpositionen nicht von den klassischen und tradierten Großunternehmen der Medien-

industrie eingenommen, sondern von neueren Anbietern belegt werden.14 Es ist daher interes-

sant sich anzuschauen, wie klassische Medienhäuser auf die Streaming-Herausforderungen re-

agieren, weshalb wir im Folgenden die Wettbewerbsaktivitäten speziell in den USA und 

Deutschland betrachten, wo sich entsprechende Dynamiken aufgetan haben.  

Der deutsche TV-Markt ist in öffentlich-rechtlichen und privaten (werbefinanzierten) Rund-

funk aufgeteilt. VoD-Angebote klassischer Medienhäuser aus dem linearen TV-Geschäft (hier 

vor allem die zwei großen privaten Sendergruppen ProSiebenSat.1 und RTL mit ihren Ange-

boten Joyn bzw. TV Now) eine vergleichsweise (noch) schwache Marktposition ein.15 Die deut-

schen Medienhäuser (sowohl (i) private als auch (ii) öffentlich-rechtliche) haben allerdings be-

reits deutlich früher versucht, mit eigenen VoD-Angeboten auf den Markt zu treten, um auf das 

                                                 
13  Während YouTube und Netflix in den skandinavischen Ländern (Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen) 

starke Positionen einnehmen, spielt Amazon Prime Video eine eher kleine Rolle (Audience Project 2019).  
14  In diesem Zusammenhang ist es auch interessant, dass Netflix inmitten der Corona-Krise (Mitte April 2020) 

Disney als bis dato wertvollsten Medienkonzern der Welt überholt hat (Jacobsen 2020). 
15  Basierend auf den VOD Ratings nimmt Netflix bewertet nach täglichen Nutzern in Deutschland (Wertungs-

zeitraum: 01.-13.04.2020) mit 10,19 Mio. die klare Spitzenposition ein, gefolgt von Amazon Prime Video (6,77 
Mio.), TV-Now (4,38 Mio.) und erst auf Platz 6 folgt Joyn mit 0,91 Mio. (Schröder 2020: 52). Gewertet nach 
Abonnentenzahlen liegen Amazon Prime Video (Platz 1) und Netflix (Platz 2) klar an der Spitze, TV Now 
folgt erst auf Platz 6, während Joyn unter den Top 15 im gleichen Zeitraum nicht vertreten ist (ebenda). 
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bereits damals festzustellende veränderte Mediennutzungsverhalten der Rezipienten zu reagie-

ren. 2010, rund vier Jahre bevor Netflix und Amazon Prime Video den deutschen Markt betra-

ten, gab es zwei geplante VoD-Vorhaben, die allerdings durch das Bundeskartellamt verhindert 

wurden.  

(i) Ohne im Detail auf die beiden Fälle einzugehen (siehe hierzu ausführlich Bundes-

kartellamt 2011, 2015, Budzinski & Lindstädt-Dreusicke 2020), ging es im sog. 

Amazonas Projektvorhaben um die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens 

von RTL und ProSiebenSat.1. zum Aufbau und Betrieb einer gemeinsamen VoD 

Plattform mit Inhalten (auch von Drittanbietern), die zuvor im TV gelaufen sind. 

Die Finanzierung der Plattform sollte über Werbeerlöse erfolgen. Kernargument des 

Bundeskartellamts für die Untersagung des Amazonas Projekts war, dass der Zu-

sammenschluss das ohnehin schon existierende marktbeherrschende Duopol von 

RTL und ProSiebenSat.1 auf dem bundesweiten Markt für TV-Werbung (zum da-

maligen Zeitpunkt ca. 80-90% Marktanteil) weiter verschärft hätte (Bundeskartell-

amt 2011).  

(ii) Bei Germany’s Gold ging es um ein ähnliches Projekt, diesmal jedoch der öffent-

lich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF, mit dem den Verbrauchern In-

halte der öffentlich-rechtlichen TV-Sender und Dritter, welche zuvor im klassischen 

TV ausgestrahlt wurden, teils nutzer-, teils werbefinanziert zur Verfügung gestellt 

werden sollten (Bundeskartellamt 2015, Budzinski & Lindstädt-Dreusicke 2020). 

Das Bundeskartellamt äußerte allerdings kartellrechtliche Bedenken hinsichtlich der 

Bereiche Preisabsprachen, Exklusivitätsvereinbarungen sowie den Ausschluss alter-

nativer Services von Drittanbietern (Bundeskartellamt 2015), weswegen die Wett-

bewerbsbehörde eine Reihe an Auflagen verhängte. Aufgrund von unter diesen Be-

dingungen fehlenden positiven wirtschaftlichen Prognosen wurde das Projekt aller-

dings von den Beteiligten zurückgezogen (Mantel 2013). Knapp 10 Jahre nach den 

geplanten Vorhaben haben Budzinski & Lindstädt-Dreusicke (2020) in einer ex-post 

Analyse und vor dem Hintergrund der anhaltenden Dynamiken im VoD-Markt 

beide Fälle analysiert und kommen zu dem Ergebnis, dass die damaligen Entschei-

dungen aus heutiger Perspektive kaum noch zu rechtfertigen sind. So sind relevante 

Erkenntnisse moderner Plattformökonomie nicht ausreichend berücksichtig wor-

den, der aufkommende Wettbewerb durch internationale VoD-Dienste wurde erheb-

lich unterschätzt, und die Frage nach Marktmacht in Onlinewerbemärkten ist aus 
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heutiger Sicht ebenfalls anders einzuordnen (siehe ausführlich Budzinski & Lind-

städt-Dreusicke 2020). Ohne das Bundeskartellamt damit zu kritisieren – hinterher 

ist eine Beurteilung immer leichter als mit dem Versuch, die (nahe) Zukunft abzu-

schätzen – zeigen beide Fälle, wie dynamisch sich die Marktsituation im Bereich 

Fernseh- und Streaming-Märkte innerhalb des letzten Jahrzehnts verändert hat.    

Mit Blick auf den US-Medienmarkt lassen sich zwei aktuelle Fälle und Entwicklungen beleuch-

ten. Wie aufgezeigt, nehmen Netflix und Amazon Prime Video auch hier dominante Marktstel-

lungen ein. Die Reaktionen traditioneller Medienhäuser sind nicht ausgeblieben. So ist im No-

vember 2019 Disney+, zunächst in den USA, Kanada, Niederlande, Australien und Neuseeland 

gestartet, gefolgt von weiteren europäischen Ländern (u.a. Deutschland, Großbritannien, Spa-

nien, Italien, Österreich) Ende März 2020. Bereits neun Monate nach dem Launch von Disney+ 

verzeichnet der Dienst 60,5 Mio. Abonnenten, wenngleich das noch weit von Netflix mit seinen 

weltweit aktuell 193 Mio. Abonnenten entfernt ist (Brien 2020). Ende Mai 2020 ging Time 

Warner mit seinem Dienst HBO Max in den USA an den Start und bietet seinen Abonnementen 

laut eigenen Aussagen 10.000 Stunden Premium Inhalte (Warner Media 2020). Beide Dienste 

– Disney+ und HBO Max – müssen in die wenigen Jahre zuvor erfolgten Fusionen zwischen 

AT&T und Time Warner (iii) einerseits sowie Disney und Fox (iv) andererseits eingeordnet 

werden, welche im Folgenden kurz skizziert werden, um im Anschluss Auswirkungen auf den 

Wettbewerb diskutieren zu können.  

(iii) Im Oktober 2016 gaben AT&T und Time Warner ihre Fusionspläne bekannt. Die 

US-Wettbewerbsbehörden sahen in dem vertikalen Zusammenschluss jedoch eine 

Gefahr erheblicher Wettbewerbsbeschränkung mit Nachteilen für Wettbewerb und 

Verbraucher. Konkret wurde eine Verdrängung von Wettbewerbern im Pay-TV 

Markt befürchtet, sei es durch überhöhte Preise oder gar das nicht zur Verfügung 

stellen (sog. Blackout Strategie) von Time Warner Inhalten für Wettbewerber (Salop 

2018; Stöhr et al. 2020). Ein Jahr später, im Jahr 2017, klagte die US-Regierung 

gegen die geplante Übernahme, welche jedoch im Juni 2018 ohne große Auflagen 

gerichtlich genehmigt wurde, eine Entscheidung, die schließlich im Februar 2019 in 

zweiter Instanz bestätigt wurde (Stöhr et al. 2020).  

(iv) Dem horizontalen Zusammenschluss von Disney und Fox ging ein umfassender 

Bieterstreit zwischen Disney und Comcast voraus. Beide Unternehmen bekundeten 

großes Interesse an den zum Verkauf stehenden Teilen des Fox Imperiums, so unter 

anderem das Filmstudio 20th Century Fox, verschiedene Fox TV-Sender sowie die 
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Beteiligung von Fox am Streaming-Anbieter Hulu. Obwohl Comcast das höhere 

Angebot abgab, entschied sich Fox schließlich für die Fusion mit Disney, da eine 

größere Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung ebendieser durch die US-Wettbe-

werbsbehörden gesehen wurde, welche im Sommer 2018 unter Auflagen erfolgte 

(DOJ 2018, Stöhr et al. 2020). 

Für den Wettbewerb in VoD-Märkten sind mehr Anbieter zunächst einmal grundsätzlich positiv 

zu bewerten, insbesondere auch wenn dadurch die Medienaltsassen mit den neuen Marktfüh-

rern auf Augenhöhe in Konkurrenz treten. In wettbewerbsintensiven Streaming-Märkten kön-

nen sich positive Effekte (1) mit Blick auf eine größere Angebotsvielfalt und entsprechende 

Ausweichmöglichkeiten für Konsumenten, (2) niedrigere Verbraucherpreise sowie (3) positive 

Auswirkungen auf Innovationen einstellen, welche insbesondere den Verbrauchern zugutekom-

men (Stöhr et al. 2020). Der Konsument kann mit weiteren VoD-Diensten auf dem Markt unter 

mehr Anbietern wählen, und ihm steht ein größerer Umfang an Bewegtbild-Inhalten zur Ver-

fügung. Allein Disney+ stellt seinen Abonnenten mehr als 500 Filme, über 350 Serien sowie 

26 Originalformate zur Verfügung (App 2020). HBO Max bietet seinen Abonnementen u.a. den 

kompletten HBO Service, Filme und Serien von Warner Bros‘, sowie Max Originals Eigenpro-

duktionen an (Warner Media 2020). Auf der anderen Seite muss allerdings berücksichtigt wer-

den, dass sich gewisse Lizenzinhalte, teils nur auf neue Dienste verschieben. Dies steht im 

starken Kontrast zu One-Stop-Shopping Konsumentenpräferenzen (siehe Kapitel 2.4 und 3.3). 

So stellt Disney seit 2019 keine Filme und Serien mehr aus dem eigenen Archiv an Netflix und 

Amazon zur Verfügung (Otto 2017; Scheele 2019), sondern nutzt hierfür exklusiv seinen eige-

nen Streamingdienst. Auch HBO hat in den USA beispielsweise die Serie Friends von Netflix 

abgezogen und bietet diese künftig auf HBO Max an; zudem ist ein einmaliges Special mit den 

Original-Charakteren durch die Produktionsfirma Warner Media im Originalstudio der Warner 

Bros‘ geplant (Horizont Online & dpa 2020). Gerade letztere Pläne sind ein Ergebnis der ver-

tikalen Integration durch die erfolgte Fusion zwischen AT&T und Time Warner.  

Durch das Nutzen der Geschäftsaktivitäten auf allen Wertschöpfungsstufen kann der Wettbe-

werb beschränkt werden, indem sich Produktion und Distribution von Inhalten exklusiv auf den 

vertikal integrierten Anbieter konzentrieren und andere Wettbewerber (z.B. Netflix und Ama-

zon, insbesondere aber auch kleinere und unabhängige neue Streamingdienste) in der Distribu-

tion dieser Inhalte ausgeschlossen werden. Auch lassen sich sog. antikompetitive Blackout Stra-

tegien verfolgen, welche im Falle von AT&T & Time Warner im Pay TV-Markt auch schon 
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beobachtet werden konnten; so im November 2018, kurz nach dem erfolgten Zusammen-

schluss, im Falle des Blackouts von HBO Inhalten für das konkurrierende Unternehmen DISH 

(siehe ausführlicher Stöhr et al. 2020). Insbesondere die Kombination von Internetzugängen 

(AT&T) und Inhalte-Anbieter (Time Warner) lassen eine Übertragung solcher Blackout-Stra-

tegien auf Onlinestreaming-Märkte möglich werden. Weitere Aktivitäten bedingt durch verti-

kale Verflechtungen lassen sich auch bei HBO Max erkennen. So bietet AT&T potenziellen 

Kunden attraktive Konditionen in der Verknüpfung seines Streamingdienstes HBO Max mit 

Internet- und TV-Verträgen von AT&T (Koenigsdorff 2019) – Maßnahmen, die den Wettbe-

werb gegenüber nicht-integriertem Unternehmen verzerren können. Als Reaktion haben Netflix 

und Amazon Prime Video in den letzten Jahren die Investitionen in Eigenproduktionen stark 

ausgeweitet (Aguiar & Waldfogel 2018) und produzieren eigene Serien- und Film-Inhalte (z.B. 

House of Cards, Workin‘ Moms, You are Wanted, Tom Clancy’s Jack Ryan). Selbst im Wett-

bewerb zwischen vertikal vollständig integrierten Diensten kann es für die Konsumenten jedoch 

nachteilig sein, wenn jeder Anbieter ein geschlossenes Ökosystem anbietet, mit entsprechenden 

Wechselkosten, erschwertem Multihoming und Lock-in Effekten (Stöhr et al. 2020).  

Auch können sich durch einen intensiven Wettbewerb positive Effekte auf die Verbraucher-

preise einstellen. So sind Disney+ (6,99 €/Monat oder 69,99 €/Jahr) und auch AppleTV+ (4,99 

€/Monat) verglichen mit den aktuellen Abopreisen bei Netflix (günstigstes Abo: 7,99 €/Monat) 

und Amazon Prime Video (ebenfalls 7,99 €/Monat16) mit geringeren Abo-Preisen in den Markt 

eingestiegen. Fraglich ist allerdings, wie dauerhaft diese positiven Effekte sind. Vieles wird 

davon abhängen, ob der gegenwärtige intensive Wettbewerb der Dienste von Dauer ist oder ob 

sich am Ende wenige oder sogar nur ein dominanter Dienst durchsetzen, welche dann in ein 

persistentes Oligopol oder Monopol münden – mit erheblichen negativen Folgewirkungen für 

Konsumentenwohlfahrt und Programmvielfalt. Gerade die vertikale Integration, die anders als 

bei unabhängigen Streamingdiensten erhebliche Anreize zu antikompetitiver Selbstbevorzu-

gung und Marktverschließung generiert (inter alia, Budzinski, Gaenssle & Lindstädt-Dreusicke 

2021), kann dabei langfristig zu einem erheblichen und dauerhaften Problem werden. 

  

                                                 
16  Allerdings sind in diesem Abo-Preis die weiteren Prime Vorteile wie z.B. next day delivery, Gratis Standard-

versand sowie Amazon Music ebenfalls mit enthalten. 
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3.2  App Stores als Gatekeeper? 

Die für Onlineunterhaltungsmärkte typischen Phänomene vertikale Integration und Marktver-

schließung (siehe auch Abschnitt 2.4) spielen auch in den aktuell laufenden Fällen von Wett-

bewerbsbeschränkungen durch App Stores eine relevante Rolle. App Stores sind Onlinemarkt-

plätze, welche in den digitalen Ökosystemen der Betriebssysteme mobiler Endgeräte (Smart-

phones, Tablets) das Herunterladen und Installieren von Programmen ermöglichen. Sie bieten 

zudem typischerweise Dienstleistungen wie Such- und Empfehlungssysteme sowie marktplatz-

spezifische Zahlungssysteme an. Weltweit wird auf den ersten Blick der Markt von einem Duo-

pol beherrscht, wobei Google Play (früher: Android Market) deutlich mehr Downloads als der 

Apple App Store aufweist, der letztere aber höhere Erlöse erwirtschaftet. Weitere Marktplätze 

wie der Microsoft Store, der Amazon App Store oder die BlackBerry World sind trotz der teil-

weise dahinterstehenden Großkonzerne unbedeutend, während andere wie die Huawei AppGal-

lery vor allem lokale Relevanz haben. Diese Marktstruktur ergibt sich dabei aus der vertikalen 

Verflechtung zwischen App Stores und Betriebssystemen: Mobile Endgeräte mit einem Apple 

IOS-Betriebssystem können ausschließlich über den Apple App Store Programme herunterla-

den und installieren, während mobile Endgeräte mit einem Android-Betriebssystem aus dem 

Hause Alphabet-Google zwar grundsätzlich über verschiedene App Stores Programme herun-

terladen können. Jedoch ist der konzerneigene Marktplatz Google Play vorinstalliert und wird 

automatisch aufgerufen (ist also mit dem Betriebssystem gebündelt), sodass ein Großteil der 

Android-Nutzer automatisch über Google Play Programme einkauft. Daher kann bezweifelt 

werden, dass es sich tatsächlich um ein Duopol handelt, da die Marktplätze von Apple und 

Alphabet-Google nicht direkt in Konkurrenz zueinander stehen, sondern über die Wahl des Be-

triebssystems (Apple Smartphone versus Android Smartphone) die Wahl des App Stores de 

facto bereits vorentschieden ist. Somit kann auch argumentiert werden, dass innerhalb des 

Apple Ökosystems der Apple App Store eine Monopolstellung einnimmt, während innerhalb 

des Android Ökosystems Google Play eine dominante Marktstellung innehat. 

Aus der hieraus resultierenden Marktmacht hat sich jüngst eine Reihe von Wettbewerbsproble-

men auf dem Markt der Programme für mobile Endgeräte ergeben. Diese entstehen auch 

dadurch, dass sowohl Apple als auch Google eine problematische Anreizsituation haben (siehe 

Abschnitt 2.4), denn sie bieten auch selbst Programme auf den konzerneigenen Marktplätzen 
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an, in Konkurrenz zu Drittanbietern. Drei aktuelle Fälle, welche die vielfältige Wettbewerbs-

problematik illustrieren, sind (i) Epic vs. Apple & Google, (ii) die Kontroverse um sog. Parental 

Control Apps und (iii) Spotify vs. Apple, die nachfolgend kurz skizziert werden.17 

(i) Epic Games ist der Anbieter des beliebten Onlinespiels Fortnite mit mehr als 350 

Millionen registrierten Spielern. Im Jahr 2020 haben sowohl Apple als auch Alpha-

bet-Google das Spiel aus dem Sortiment ihrer Programm-Marktplätze (Apple App 

Store und Google Play) genommen, also im Grunde einen Boykott des Spieleher-

stellers in die Wege geleitet. Der Kern des Konfliktes liegt in der Frage, ob Epic 

einen eigenen direkten Zahlungsservice in seine Fortnite App integrieren darf oder 

ob es die jeweiligen Zahlungssysteme von Apple und Google verwenden muss. In 

beiden Fällen schreiben die Richtlinien der Marktplätze vor, dass ausschließlich die 

Marktplatzzahlungssysteme verwendet werden dürfen, auf deren Umsätze dann so-

wohl Apple als auch Google eine „Steuer“ von bis zu 30 Prozent erheben. Während 

Apple und Google darauf verweisen, dass dies der Sicherheit der Konsumenten vor 

unseriösen Transaktionen diene, verweist Epic auf die Marktmacht der beiden in-

nerhalb der jeweiligen Ökosysteme und argumentiert, dass man nur durch ein eige-

nes „in-game“-Zahlungssystem der missbräuchlichen „Steuer“ ausweichen könne – 

und nur deswegen solche Direktzahlungsservices auch durch die marktmächtigen 

Marktplatzbetreiber untersagt würden. Der Boykott bedeutet, dass Epic’s Fortnite 

auf Apple Smartphones nicht mehr verfügbar ist, während es auf Android Smart-

phones nur noch mit erhöhtem Suchaufwand außerhalb des dominanten Marktplat-

zes genutzt werden kann. Zum Verfassungszeitpunkt dieses Beitrags waren die an-

hängigen Wettbewerbsverfahren noch nicht entschieden. US-amerikanische Ge-

richte haben allerdings eine Gegenklage von Apple auf Schadenersatz wegen Ver-

tragsbruchs (Verletzung der Marktplatzrichtlinien) abgewiesen. Unabhängig vom 

Ausgang der Verfahren zeigt dieser Fall, zu welcher Anreizproblematik die Kombi-

nation aus vertikaler Integration und Marktmacht in der digitalen Unterhaltungswelt 

führen kann: Selbst eines der erfolgreichsten Onlinespieleprodukte verschafft nicht 

hinreichend Gegenmacht, um vor Boykotten sicher zu sein. 

(ii) Diese Problematik verschärft sich weiter, wenn zu vertikaler Integration und Markt-

macht auch noch Anreize zur Selbstbevorzugung (siehe Abschnitt 2.4) kommen. Im 

                                                 
17  Die Fakten der drei Fälle und der zugrundeliegenden Märkte sind im gesamten Abschnitt 3.2 der laufenden 

Berichterstattung von Competition Policy International (https://www.competitionpolicyinternational.com/) 
entnommen. 

https://www.competitionpolicyinternational.com/
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Fall von Epic Games bieten Apple und Google keine eigenen Konkurrenzprodukte 

zu Fortnite an. Das war im Fall der Kontroverse um Parental Control Apps, insbe-

sondere in den USA, anders. Anfang 2019 verbannte Apple eine Reihe populärer 

Parental Control Programme, welche Eltern die Kontrolle über die Smartphones ih-

rer Kinder ermöglichen, aus dem Apple App Store. Die offizielle Begründung war, 

dass die verwendete Technologie der Apps die Privatsphäre-Regeln von Apple für 

Drittanbieter-Apps verletzten und zu tief in die Persönlichkeitsrechte Dritter (also 

mutmaßlich der Kinder) eingreifen würde. Allerdings geschah dies zu einem Zeit-

punkt, als Apple gerade seine eigene Parental Control App (Screen Time) auf den 

Markt gebracht hatte, so dass sich Apple damit de facto mit Hilfe des konzerneige-

nen App Stores der Konkurrenz auf diesem Markt entledigte. Zudem fiel Screen 

Time als Apple-Eigenproduktion nicht unter die Privatsphäre-Regeln für Drittan-

bieter. Im Zuge drohender Wettbewerbsverfahren änderte Apple seine Politik im 

Juni 2019 und ließ die Konkurrenz wieder zu. Freilich hatte Screen Time bis zu 

diesem Zeitpunkt erheblich an Marktanteilen gewonnen, die naturgemäß auch nicht 

mehr vollständig verloren gingen (bspw. aufgrund von Gewöhnungseffekten bei den 

Nutzern). Hier zeigt sich, wie die marktübergreifende Dominanz eines digitalen 

Ökosystems nicht nur zur Setzung überhöhter Preise (wie mutmaßlich im Epic-Fall), 

sondern auch zur Monopolisierung weiterer Märkte innerhalb des Ökosystems miss-

braucht werden und welche Rolle Instrumente der Selbstbevorzugung dabei spielen 

können.  

(iii) Der dritte Fall greift noch einmal den Streaming-Markt auf (siehe Abschnitt 3.1), 

diesmal allerdings im Musik- bzw. Audiobereich. Hier befindet sich zum Verfas-

sungszeitpunkt einer der marktführenden Musikstreaming-Dienste, Spotify, in ei-

nem Wettbewerbskonflikt mit Apple. Gemäß den Vorwürfen von Spotify belegt 

Apple die Spotify-App in seinem Apple App-Store mit einer Strafgebühr von 30% 

– im Gegensatz zu anderen subscription-based Apps – und blockiert selektiv den 

Transfer von Nutzerdaten zu Spotify sowie generell die Zurverfügungstellung von 

Upgrades der Spotify-App. Auch hier ist wieder zu beachten, dass Apple mit seinem 

Dienst Apple Music eine konkurrierende App zu der Spotify App über den konzern-

eigenen Markplatz anbietet. Apple Music ist von den restriktiven Maßnahmen des 

Apple App Stores nicht betroffen. Während Spotify zu den Pionieren erfolgreicher 

Musikstreaming-Dienste gehört, ist Apple vergleichsweise spät in das Streaming-

Geschäft gestartet – daher ist der Anreiz vergleichsweise groß, die Marktmacht über 
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den Apple App Store auszunutzen und die eigenen Markanteile über eine Raising-

Rivals-Costs (Salop & Scheffman 1983; Scheffman & Higgins 2015)-Strategie der 

Behinderung der Konkurrenz auszuweiten. Neben den möglichen Preisüberhö-

hungsmissbrauch tritt hier also möglicherweise Behinderungswettbewerb über das 

selektive Vorenthalten von Nutzerdaten sowie über die Blockade von Upgrades auf. 

Ein ähnlicher Fall von Behinderungswettbewerb lag vor, als Amazon mit deakti-

vierten Buy-Buttons, massiv verzögerten Lieferzeiten und ähnlichen Strategien im 

E-Book-Fall gegen Verlage vorging (Budzinski & Köhler 2015). 

 

3.3 Fußballübertragungen: Neue Effekte bewährter Abhilfemaßnahmen 

Die Digitalisierung der Unterhaltungsindustrien führt nicht nur zu neuartigen oder neudimen-

sionierten Wettbewerbsproblemen, wie in den vorigen Abschnitten gezeigt wurde. Darüber hin-

aus wandelt sich auch die Wirkung von bewährten Abhilfen, die von Wettbewerbsbehörden als 

Auflagen oder im Rahmen von Zusage-Verpflichtungen verhängt werden. Ein Beispiel hierfür 

stellen die Auflagen dar, welche Wettbewerbsbehörden in Europa regelmäßig verhängen, um 

die negativen Wohlfahrtswirkungen der Zentralvermarktung der Übertragungsrechte kommer-

zieller Fußballwettbewerbe zu mildern und die Konsumentenwohlfahrt zu schützen. Insbeson-

dere die hier übliche partielle Entbündelung im Zusammenhang mit der sog. „No-Single-Buyer-

Rule“ führt im digitalen Zeitalter im Gegenteil zu einer weiteren Verschlechterung der Kon-

sumentenwohlfahrt (zum gesamten Abschnitt: Budzinski, Gaenssle & Kunz-Kaltenhäuser 

2019; Butler & Massey 2019; Dewenter & Klein 2021). 

Kommerzielle Fußballigen wie die UEFA Champions League, die English Premier League oder 

die Bundesliga vermarkten die Medienrechte (Übertragungs- und Berichterstattungsrechte) ty-

pischerweise, indem sie die Übertragungsrechte an den einzelnen Spielen zentral bei der kom-

merziellen Organisation der Liga (in Deutschland beispielsweise bei der Deutschen Fußball-

Liga; DFL) bündeln und zentral an die interessierten Medienhäuser auktionieren (siehe dazu 

auch Polk 2021). Aus ökonomischer Sicht handelt es sich hierbei um ein Kartell der Rechtein-

haber18, welches höhere Verkaufspreise ermöglicht als die wettbewerbliche Einzelvermarktung 

der Spiele durch die einzelnen Vereine. Über die Ausbeutung der direkten Nachfrager, nämlich 

der Medienhäuser, die sich nun de facto einem monopolistischen Angebot durch das Kartell 

                                                 
18  Dies gilt unter der Annahme, dass die einzelnen Rechteinhaber (hier: die teilnehmenden Vereine) die Ligaor-

ganisation (hier bspw. die DFL) effektiv kontrollieren. Andernfalls, wenn die Ligavermarktung einer von den 
Teilnehmern unabhängigen Organisation obliegt, wäre über den (vertikalen) Missbrauch von Marktmacht 
nachzudenken (Budzinski & Szymanski 2015).  



 

28 
 

gegenübersehen, hinaus wird auch die Konsumentenwohlfahrt beeinträchtigt, denn die höheren 

Preise für Übertragungsrechte schlagen sich in höheren Subskriptionspreisen (nur Pay-TV) so-

wie mehr Werbung und weniger Investitionen in andere Programminhalte nieder. Dem gegen-

über stehen mögliche Effizienzvorteile aufgrund einer einheitlichen und abgestimmten Präsen-

tation des Gesamtwettbewerbs und einer möglichen Umverteilung der Einnahmen zu Gunsten 

schwächerer Wettbewerber und darüber eine Stärkung der Qualität des Produkts. Im Einklang 

mit der ökonomischen Literatur (Übersicht: Budzinski, Gaenssle & Kunz-Kaltenhäuser 2019: 

148-151) bezweifeln regelmäßig jedoch auch die Wettbewerbsbehörden (Übersicht: Budzinski 

2019: 148-151), dass die Vorteile die Nachteile für die Konsumentenwohlfahrt ausgleichen. 

Daher haben die europäischen Wettbewerbsbehörden, unter anderem die Europäische Kommis-

sion und das Bundeskartellamt, eine Auflagenpraxis entwickelt, welche die negativen Wirkun-

gen der Zentralvermarktung für den Konsumenten zumindest hinreichend abmildern sollen.19 

An dieser Stelle geht es uns nicht um eine umfassende Diskussion und Würdigung aller Aufla-

gen (siehe dafür, inter alia, Budzinski 2019; Polk 2021), sondern um die spezifische Auflage 

der partiellen Entbündelung, kombiniert mit der Auflage, dass nicht ein Käufer alle Bündel 

erwerben darf. Das Kartell der Rechteinhaber, vertreten durch die jeweilige Ligaorganisation, 

auktioniert die exklusiven Übertragungsrechte an allen Ligaspielen im Bündel, um einen maxi-

malen Preis zu erzielen. Um den wettbewerbsbeschränkenden Effekt auf der Ebene der Medi-

enhäuser – und dadurch auch die auf die Konsumentenebene durchgereichten negative Effekte 

– abzumildern, verlangen europäische Wettbewerbsbehörden von den Ligaorganisationen re-

gelmäßig, dass die exklusiven Übertragungsrechte (pro Sendegebiet) in mehrere Bündel aufzu-

teilen, einzeln zu auktionieren und an mindestens zwei verschiedene Medienhäuser zu veräu-

ßern sind. Dadurch wird vermieden, dass nur ein Medienhaus diese populären Premiuminhalte 

auf sich vereinen kann und damit der Wettbewerb auf der Ebene der Medienmärkte geschützt. 

In der traditionellen Fernsehwelt von werbefinanzierten kommerziellen sowie öffentlich-recht-

lichen TV-Anstalten kann diese Auflage auch die Konsumentenwohlfahrt fördern, da erstens 

weniger schädliche Durchreichungseffekte (negative Wirkungen des verringerten Wettbewerbs 

auf den Medienmärkten auf die Konsumenten) auftreten und zweitens die Berichterstattung auf 

mehreren Kanälen mit vernachlässigbaren Umschalt- und Wechselkosten einhergeht. In der 

modernen Streaming-Welt sieht dies jedoch anders aus: Werden die exklusiven Übertragungs-

rechte an den Ligaspielen nun in Bündeln an mehrere Streaming-Anbieter verkauft (wie es der-

                                                 
19  Ob eine hinreichend starke Abhilfe gelingt, wird in der ökonomischen Literatur nicht selten bezweifelt (inter 

alia, Quitzau 2003, 2010; Peeters 2011, 2012; Budzinski 2018; Polk 2021). 
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zeit de facto geschieht; Dewenter & Klein 2021), so müssen die Konsumenten (also die Fuß-

ballfans) nun mehrere Abonnementverträge mit Streaming-Anbietern schließen. Dies bedeutet 

sowohl eine Kumulation der Subskriptionsgebühren als auch steigende Transaktionskosten 

durch das Management der verschiedenen Abonnementverträge und Streaming-Accounts (mit 

im Vergleich zum Umschalten auf der Fernbedienung deutlich gestiegenen Umschalt- und 

Wechselkosten). 

Eine Auflage, welche also in der traditionellen Medienwelt durchaus als konsumentenwohl-

fahrtsfördernd eingestuft werden konnte, erweist sich nun in der digitalen Unterhaltungswelt 

als konsumentenwohlfahrtsschädlich (Budzinski, Gaenssle & Kunz-Kaltenhäuser 2019; De-

wenter & Klein 2021). Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass auch bewährte Abhilfemaßnahmen 

gegen wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen angesichts der Digitalisierung der Unter-

haltungsindustrien überdacht werden müssen. Möglicherweise ist eine Zentralvermarktung im 

Streaming-Zeitalter wettbewerbsökonomisch nicht mehr zu rechtfertigen (Polk 2021) oder zu-

mindest müsste die Exklusivität der Übertragungsrechte an einzelnen Spielen unterbunden wer-

den, um effektiven und konsumentenfreundlichen Wettbewerb zu schaffen (Budzinski, Gaens-

sle & Kunz-Kaltenhäuser 2019). 

 

4. Implikationen und Schlussfolgerungen 

Der vorliegende Beitrag fasst die ökonomischen Besonderheiten von Unterhaltungsmärkten zu-

sammen und legt dabei einen besonderen Fokus auf die Effekte der Digitalisierung auf diese 

Märkte. Dabei werden die Aspekte Erfahrungsgüter und Qualität (Abschnitt 2.1), Fixkostende-

gression & Güterheterogenität (Abschnitt 2.2.), Superstareffekte (Abschnitt 2.3), die Rolle (di-

gitaler) Medien (Abschnitt 2.4) sowie Preis- und Geschäftsmodelle (Abschnitt 2.5) diskutiert. 

Ein wesentliches Ergebnis der Betrachtung ist dabei, dass Unterhaltungsmärkte im digitalen 

Zeitalter anfällig für typische Wettbewerbsbeschränkungen in digitalen Ökosystemen werden. 

In der traditionellen, vordigitalen Welt waren Unterhaltungsmärkte vergleichsweise selten 

Schauplatz erheblicher Wettbewerbsbeschränkungen (und die wenigen Ausnahmen waren oft-

mals technisch bedingt und wurden durch die Digitalisierung erodiert), was aber keinesfalls an 

einer geringen ökonomischen Bedeutung lag, sondern vielmehr an der starken Heterogenität 

und (regionalen und sachlichen) Fragmentierung dieser Industrien. Dies ändert sich in der di-

gitalen Welt sowohl mit Blick auf die Medien- als auch mit Blick auf die Inhalte-Märkte. Ab-

schnitt 3 unterstreicht diesen Befund mit einer Auswahl an relevanten Wettbewerbsproblemen 

und -fällen, welche derzeit anfällig sind und diskutiert werden. Dabei zeigt sich, dass 
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- die prowettbewerbliche Wirkung der Digitalisierung auf Medienmärkte fragil ist und 

des aktiven wettbewerbspolitischen Schutzes bedarf (Abschnitt 3.1), 

- vertikale und konglomerate Verflechtungen in digitalen Ökosystemen erhebliche An-

reize zu behinderungswettbewerblichen Strategien wie beispielsweise Ausbeutung vor- 

und nachgelagerter Marktstufen, Selbstbevorzugung, Monopolisierung und Raising Ri-

vals Costs mit sich bringen (Abschnitt 3.2), und 

- bisherige Abhilfemaßnahmen, die in der traditionellen Welt akzeptabel funktioniert ha-

ben, unter den Rahmenbedingungen digitalisierter Medien- und Unterhaltungsmärkte 

nicht mehr automatisch wohlfahrtssteigernde Wirkungen entfalten (Abschnitt 3.3). 

Auch die Betrachtung von Wettbewerb und Antitrust in Unterhaltungsmärkten deutet dabei in 

die gleiche Richtung wie die generelle wettbewerbliche Analyse digitaler Ökosysteme (siehe 

für eine Übersicht über jüngere Expertisen Kerber 2019): die Wettbewerbsordnung bedarf einer 

Anpassung an die Besonderheiten digitaler Märkte und Industrien (inter alia, Budzinski 2016). 

Dabei sind insbesondere wünschenswert: 

- eine Erweiterung des Verständnisses von Marktmacht über die Einzelmarktdominanz 

hinaus hin zu Konzepten von systemischer Marktmacht innerhalb von digitalen Öko-

systemen,  

- eine Wiederbelebung der Wettbewerbspolitik gegen vertikale und konglomerate Be-

schränkungen, 

- sowie eine differenzierte Analyse von Situationen ökonomischer Abhängigkeit. 

Die Reformdiskussionen in Deutschland und Europa stoßen derzeit bereits in diese Richtungen 

(inter alia, Budzinski, Gaenssle & Stöhr 2020a, b; Haucap 2020; Marsden & Podszun 2020; 

Podszun 2020). Allerdings sollten dabei die vorbeugenden Kräfte und Wirkungen der Zusam-

menschlusskontrolle nicht vernachlässigt werden: während derzeit auf breiter Front die Ver-

schärfung der Missbrauchskontrolle und sogar die Schaffung einer Regulierung von daten-

mächtigen Unternehmen innerhalb digitaler Ökosysteme diskutiert wird, wird die weitere 

Schaffung solcher Strukturen durch Zusammenschlüsse und Übernahmen – wie im jüngst erst 

genehmigten Fall Google-Fitbit – nicht bzw. zu wenig adressiert. Budzinski, Gaenssle und Stöhr 

(2020a, b) fordern daher eine Modernisierung des Verständnisses von wettbewerbsgefährden-

den Marktstrukturen auch in der Zusammenschlusskontrolle.  

Diese allgemeinen Implikationen für die Wettbewerbsordnung sind allerdings um eine spezielle 

Schlussfolgerung für Unterhaltungsmärkte zu ergänzen: Unterhaltungsmärkte bedürfen der be-
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sonderen wettbewerbspolitischen Aufmerksamkeit und dürfen nicht mit Samthandschuhen an-

gefasst werden. Letztendlich gilt es, die relevanten prowettbewerblichen und innovationstrei-

benden Wirkungen der Digitalisierung effektiv durch ihre inhärente Erosion durch mächtige 

Marktteilnehmer zu verhindern. Gerade auch wegen der auf den immer mitbetroffenen Inhalte-

Märkten stets dahinterstehenden kulturellen Implikationen bedarf dies einer modernisierten 

Wettbewerbsordnung und kann nicht plausibel durch eine (Sektor-) Regulierung erfolgen, de-

ren polit- und administrationsökomische Dimension unvermeidbar Gefahr läuft, die relevante 

wohlfahrtsfördernde Dynamik digitalisierter Unterhaltungsindustrien abzuwürgen. 
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